
3 48 Strafrechtliche Einzelgesetze

X.

Strafbestimmungen

§ 3 0
(1) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe 

bis zu 1000 DM oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, 
soweit nicht durch andere Gesetze höhere Strafen verwirkt 
sind, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. den Bestimmungen dieses Gesetzes über die Führung 
von Jagdwaffen oder den Bestimmungen des Mini
steriums des Innern über die Aufbewahrung und den 
Umgang mit Jagdwaffen und Munition zuwider
handelt,

2. die Jagd in verbotener Weise (III. Abschnitt) ausübt.
(2) Liegt ein minderschwerer Fall vor oder ist die Tat 

fahrlässig begangen, so kann auf Haft bis zu sechs Wochen 
oder Geldstrafe bis zu 150 DM erkannt werden.

§ 8 1
Mit Geldstrafe bis zu 150 DM oder mit Haft wird be

straft, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. als Jagdberechtigter oder Jagdteilnehmer in einem 

anderen als dem ihm zugewiesenen Jagdgebiet ohne 
Zustimmung der zuständigen unteren Jagdbehörde 
die Jagd ausübt,

2. entgegen der Bestimmung des § 7 in dem ihm zu
gewiesenen Jagdgebiet die Jagd ausübt, ohne den 
zuständigen Jagdgebietsverantwortlichen davon zu 
verständigen,

3. die Jagd ausübt, ohne einen Jagdwaffenschein und 
Jagdberechtigungsschein oder Jagdteilnahmeschein
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